
Endbenutzer-Lizenzvertrag 

ACHTUNG: BITTE LESEN SIE DIESEN LIZENZVERTRAG SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DIE SOFTWARE 

NUTZEN. 

1. DEFINITIONEN 

1.1 Endbenutzer-Lizenzvertrag ("EULA"): Diese EULA legt die Bedingungen fest, unter denen ein 

Lizenznehmer ("Endbenutzer") Software der dbosoft GmbH (wie unten definiert) installieren und 

verwenden darf sowie die Bedingungen zur Nutzung von zugehöriger Software von Drittanbietern. 

1.2 „die Software“: von dbosoft lizenzierte Softwareprodukte 

1.3 „Lizenzierungsvereinbarung“ ist ein Vertrag oder individueller Bestellvorgang, elektronisch oder 

schriftlich, für die Lizenzierung der Software, der von dbosoft und dem Endbenutzer anerkannt wird. 

Eine Lizenzierungsvereinbarung kann von jedem initiiert und abgeschlossen werden, der direkt oder 

indirekt eine Vertragspartei ist, einschließlich Endbenutzer, dbosoft oder autorisierte Dritte 

Distributoren, Händler und / oder andere Wiederverkäufer der Software. Eine 

Lizenzierungsvereinbarung kann Nutzung-, Geschäfts- und andere Bedingungen enthalten, die von 

den Parteien zusätzlich vereinbart werden. Im Falle eines Konflikts der Bedingungen der 

Lizenzierungsvereinbarung mit den Bedingungen dieses EULAs, gelten die Bedingungen der 

Lizenzierungsvereinbarung. 

2. LIZENZGEWÄHRUNG  

Sofern eine gültige Lizenzierungsvereinbarung besteht, gewährt dbosoft dem Endbenutzer nach 

Zustimmung und unter Einhaltung der Bedingungen dieser EULA und der Geschäftsbedingungen des 

Endbenutzers, eine nicht-exklusive, nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der Software.  

Die Lizenz ist unbefristet, sofern die Lizenz nicht im Rahmen einer zeitlich beschränkten 

Lizenzierungsvereinbarung erteilt wird. In einem solchen Fall endet das Recht des Endbenutzers die 

Software zu verwenden am definierten Enddatum. 

Sofern nicht anders vereinbart gilt die Lizenz nur für die lizenzierte Hauptversion, einschließlich aller 

Nebenversion und Korrekturen („Patches“). 

Der Endbenutzer und dbosoft beabsichtigen und vereinbaren ausschließlich die Lizenzierung der 

Software, nicht den Verkauf. Begriffe wie „Kauf“, „verkauft“ oder ähnliche und abgeleitete Begriffe 

sind Synonyme für „Lizenz“ und werden so verstanden. Begriff wie „Endbenutzer“, „Kunde“ oder 

ähnliche und abgeleitete Begriffe sind Synonyme für „Lizenznehmer“ und werden so verstanden.   

Falls der Endbenutzer dieser Lizenz nicht zustimmen kann, darf die Software nicht verwendet 

werden.  

2.1  Testversionen der Software 
Wenn die Software, die der Kunde gemäß dieser EULA erhalten hat, für Tests oder Vorführungen 

verwendet wird („Evaluation“), ist die Lizenz für die Testversion der Software ausdrücklich auf die 

Nutzung für Mitarbeiter oder Vertragspartner des Kunden beschränkt und darf nur für interne, nicht 

produktive Test und nicht länger als neunzig (90) Tage ab dem Erwerb dieser Software verwendet 

werden.  

Die Rechte des Kunden aus dieser EULA werden sofort beendet, sobald (a) der Testzeitraum 



abgelaufen ist, oder (b) der Kunde eine Lizenz der Software gemäß einer Lizenzierungsvereinbarung 

kauft. Dbosoft behält sich das Recht vor, dem Kunden die Lizenz für die Testversion der Software 

jederzeit und nach eigenem Ermessen zu entziehen. Nach Kündigung dieser EULA (aus welchem 

Grund auch immer) verpflichtet sich der Kunde, sämtliche Kopien der Testversionen der Software 

oder Nutzerdokumentation zurückzugeben oder zu vernichten. Dbosoft lizenziert die Testversion der 

Software ohne jegliche Gewährleistung, sei es ausdrücklich oder indirekt. 

2.2 Lizenzschlüssel 
Der Endbenutzer erkennt an, dass die Software einen Lizenzmechanismus verwenden kann und die 
Software dann nur mit einem autorisierten und gültigen Lizenzschlüssel („Lizenzschlüssel“) genutzt 
werden kann. Der Endbenutzer erklärt sich damit einverstanden, keine nicht autorisierten 
Lizenzschlüssel oder andere, nicht von dbosoft zugelassene Mechanismen für die Lizenzprüfung der 
Software und Services zu verwenden. Sofern eine gültige Lizenzierungsvereinbarung vorliegt stellt 
dbosoft die entsprechenden Lizenzschlüssel auf Anfrage bereit.  Falls nicht anders schriftlich 
vereinbart, trägt der Kunde die Verantwortung für die Installation der Software und Lizenzschlüssel 
entsprechend der Nutzerdokumentation. 

2.3 Verwendungseinschränkungen 
Die Lizenz ist beschränkt auf die vom Endbenutzer erworbene Anzahl der Lizenzen.  

Die Software darf ausschließlich vom Endbenutzer für interne Geschäftszwecke und nur auf den 

eigenen SAP Installationen genutzt werden. 

Für Sicherungszwecke ist es dem Endbenutzer gestattet eine Kopie der Software und der 

Nutzerdokumentation zu erstellen. Jede dieser Kopien muss das Urheberrecht des Lizenzgebers oder 

andere Eigentumshinweise enthalten. Sofern in diesem Abschnitt nicht anders bestimmt, dürfen 

keine Kopien des Programms oder von Teilen davon vom Endbenutzer oder einer anderen Person, 

über die der Endbenutzer kontrollieren kann, angefertigt werden. 

Visuell lesbarer Code (oder anderer Quellcode) für die Software wird dem Kunden in keiner Form zur 

Verfügung gestellt. Der Kunde akzeptiert, dass die Verpfändung, Verpachtung, Vermietung oder 

sonstige Weitergabe der Rechte des Kunden in dieser EULA sowie das Abtreten oder die Übertragung 

der Rechte ohne vorherige schriftliche Genehmigung von dbosoft nicht gestattet sind.  

Weiterhin stimmt der Endbenutzer zu, die Software (ganz oder teilweise) weder zu dekompilieren, 

auszubauen, zu rekonstruieren, zu verändern, anzupassen oder auf eine andere Art und Weise zu 

übersetzen noch es Dritten zu ermöglichen, dies zu tun. Es ist außerdem untersagt, ohne 

ausdrückliche schriftliche Genehmigung von dbosoft die Software Dritten zugänglich zu machen oder 

abgeleitete Werke dieser Software zu erstellen. Alle Rechte, die an dieser Stelle nicht ausdrücklich 

gewährt werden, bleiben dbosoft vorbehalten.  

 

3. GARANTIE UND HAFTUNG 

3.1 Eingeschränkte Garantie 
Softwaregarantie: Dbosoft garantiert, dass die Software unter normalen Nutzungs- und 

Wartungsbedingungen im Wesentlichen den dann aktuell veröffentlichten Spezifikationen entspricht. 

Diese Garantie gilt für 6 Monate ab dem Datum der Bereitstellung („Garantiezeitraum“). Wenn 

innerhalb des Garantiezeitraums dbosoft den Fehler nicht korrigieren kann, ist der Endbenutzer 

berechtigt, die Lizenzierungsvereinbarung zu kündigen und die Lizenzgebühr zurückzufordern. 



Diese Garantie verliert ihre Gültigkeit, sobald jegliche Software (a) durch einen anderen als dbosoft 

modifiziert oder verändert wird, (b) missbraucht oder falsch angewendet wird oder (c) in 

Kombination mit anderer Hard- oder Software verwendet wird als die Softwareprogramme oder 

Produkte, die von dbosoft ausdrücklich zugelassen sind und für die die Software konzipiert ist. Unter 

keinen Umständen kann dbosoft garantieren, dass die Software fehlerfrei oder ununterbrochen 

ausgeführt werden kann. Diese Garantie gilt nicht für (a) Testversionen der Software (wie vorgehend 

beschrieben) und andere Software, die für Betatests, Bewertung, Prüfung oder Vorführung lizenziert 

ist, oder (b) andere Produkte und Services von dbosoft.  

 

Dbosoft schließt jegliche Haftung, Gewährleistung oder andere Vereinbarungen, seien sie 

ausdrücklich, indirekt oder gesetzlich, für Waren, Geräte, Hardware, Verkabelung, Materialien, 

Services, Support, Produkte oder lizenzierte Software aus, die nicht von dbosoft und seinen 

Vertragspartnern bereitgestellt werden, und übernimmt keine Verantwortung dafür oder für 

Dienstleitungen in dieser Hinsicht. Software Dritter, die in Verbindung mit der Software hierunter 

bereitgestellt wird, ist keine Software im Sinne dieser EULA.  

 

Garantieansprüche: dbosoft übernimmt im Rahmen dieser Garantie keine Haftung, wenn der 

Endbenutzer versäumt, dbosoft über einen vermeintlichen Fehler innerhalb des gültigen 

Garantiezeitraums zu unterrichten. Dbosoft übernimmt im Rahmen dieser Garantie keine Haftung, 

wenn Überprüfungen seitens dbosoft ergeben, dass der vermeintliche Fehler aus Gründen resultiert, 

die außerhalb der Kontrolle von dbosoft liegen, darunter die Veränderung oder der Missbrauch der 

Software.  

 

3.2 Haftungsausschluss 
MIT AUSNAHME DER IN ABSCHNITT 3.1 AUSDRÜCKLICH ERKLÄRTEN GARANTIE WIRD DIE SOFTWARE 

OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG BEREITGESTELLT.  DBOSOFT GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER 

STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIEN 

ÜBER AUSSEHEN, MARKTÜBLICHKEIT ODER VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK 

ODER NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. DIE GARANTIE WIRD DURCH DEN TECHNISCHEN 

SUPPORT ODER EINE ANDERE FORM DER BERATUNG UND DIENSTLEISTUNGEN VON DBOSOFT IN 

BEZUG AUF DIESE SOFTWARE WEDER ERWEITERT, GEKÜRZT ODER DAVON BEEINTRÄCHTIGT, NOCH 

ENTSTEHEN DARAUS SONSTIGE VERPFLICHTUNGEN ODER HAFTUNG. DER ENDBENUTZER BESTÄTIGT 

HIERMIT UND ERKLÄRT SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS IN JEDER GERICHTSBARKEIT, BEI DER 

JEGLICHER HAFTUNGSAUSSCHLUSS ALS NICHTIG GELTEND GEMACHT WERDEN KANN, DIE LAUFZEIT 

EINER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG, DIE NICHT WIRKSAM ABLEHNT WURDE, AUF DEN 

GARANTIEZEITRAUM BESCHRÄNKT IST. 

3.3 Haftungsbeschränkung 
SOWEIT DIES GESETZLICH ZULÄSSIG IST, ÜBERSTEIGT DIE HAFTUNG VON DBOSOFT FÜR ANSPRÜCHE, 

DIE AUS ODER IN BEZUG AUF DIESE EULA ENTSTEHEN, SEI ES DURCH VERTRAG, UNERLAUBTES 

HANDELN ODER ANDERE UMSTÄNDE, IN KEINEM FALL DIE HÖHE DER LIZENZGEBÜHREN, DIE 6 

MONATE VOR DEM ANSPRUCH IM RAHMEN DER JEWEILIGEN LIZENZIERUNGSVEREINBARUNG VOM 

KUNDEN AN DBOSOFT FÜR DIE SOFTWARE, AUS DER DER ANSPRUCH ENTSTEHT, GEZAHLT WURDEN 

ODER ZU ZAHLEN WAREN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH FAHRLAESSIGKEIT, 

ÜBERNIMMT DBOSOFT DIE HAFTUNG FÜR DATENVERLUST, ENTGANGENE GEWINNE, 

GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN, ERSATZDIENSTLEISTUNGEN ODER SONSTIGE SCHÄDEN, 

GLEICHGÜLTIG WIE DIESE ENTSTANDEN SIND. 



3.4 Haftung für geistiges Eigentum 
Dbosoft verpflichtet sich, Endbenutzer von/vor allen Ansprüchen, Klagen oder Verfahren gegen den 

Kunden zu schützen, freizustellen und schadlos zu halten, jedoch nur insoweit, wie die hiermit 

bereitgestellte Software ein erteiltes Patent oder andere Rechte bezüglich geistigen Eigentums nach 

den einschlägigen Rechtsvorschriften des Landes, in dem die Software dem Endbenutzer zur 

Verfügung gestellt wird, nachweislich direkt verletzt. Wenn die Software Schutzrechte verletzt und 

die Nutzung gerichtlich untersagt wurde, ist dbosoft berechtigt, auf eigene Kosten dem Endbenutzer 

das Recht zur weiteren Nutzung der Software zu verschaffen, diese durch eine nicht 

rechtsverletzende Software zu ersetzen oder diese Software so zu verändern, dass diese keine 

Rechte mehr verletzt. Sollte dbosoft nicht in der Lage sein, eine der zuvor beschriebenen Abhilfen zur 

Verfügung zu stellen, ist der Endbenutzer berechtigt, die Lizenzierungsvereinbarung der 

entsprechenden Software nach schriftlicher Benachrichtigung an dbosoft und ohne 

Kündigungsgebühr zu kündigen. Dbosoft übernimmt keinerlei Haftung für die Verletzung von 

Patenten, Urheberrechten oder anderen Rechten bezüglich geistigen Eigentums, die aus dem 

Folgenden resultieren: Inhalte und Anwendungen des Endbenutzers, eine Nutzung der Software, 

anderweitig als die in der von dbosoft bereitgestellten Dokumentation beschriebenen Nutzung, die 

Verwendung oder Kombination der Software mit anderer Hardware, Software, anderen Produkten, 

Anwendungen, Daten oder Materialien, die von dbosoft nicht freigegeben oder bereitgestellt 

wurden, die Verwendung einer Softwareversion, die nicht der für den Endbenutzer bereitgestellten 

Version entspricht.  

Der Kunde verpflichtet sich, (i) dbosoft unverzüglich schriftlich über einen Anspruch oder ein 

Verfahren zu informieren, bei dem Schadensersatzanspruch gestellt wird, und (ii) dbosoft das 

alleinige Recht einzuräumen, die Verteidigung eines Anspruchs, einer Klage oder eines Verfahrens zu 

übernehmen. Dbosoft ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung der freigestellten Partei nicht 

dazu berechtigt, einen Vergleich einzugehen, bei dem die Haftung oder Verpflichtungen der 

freigestellten Partei übertragen werden. 

4. KÜNDIGUNG 

Unbeschadet sonstiger Rechte ist dbosoft berechtigt, dieses EULA zu kündigen, falls Sie gegen die 

Bestimmungen dieses EULAs verstoßen. In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet, sämtliche Kopien 

der Software und alle ihre Komponenten zu vernichten.  

Aus dem Vertragsverhältnis entstandene finanziellen Verpflichtungen des Endkunden bestehen nach 

der Kündigung fort. 

5. EIGENTUMSRECHT 

Dbosoft behält alle Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Marken und andere 

Eigentumsrechte für oder in Bezug auf die Software. Der Endbenutzer erkennt an, dass die Software 

geschützte und vertrauliche Informationen von dbosoft und seiner Lizenzgeber enthält. Diese EULA 

überträgt dem Endbenutzer keinerlei Anteil in und an der Software, sondern nur ein eingeschränktes 

Nutzungsrecht auf den Endbenutzer, dass entsprechend der Bedingungen dieser EULA widerruflich 

ist. Mit der Software kann dbosoft Softwareprogramme Dritter bereitstellen, die nicht Teil der 

Software sind und die der Kunde installieren muss. Diese Programme Dritter unterliegen ihren 

eigenen Bedingungen. Wenn der Kunde diese Bedingungen nicht annehmen will, muss er von einer 

Installation dieser Programme absehen. Eine Liste mit entsprechenden Softwareprogrammen Dritter, 

die für die Software benötigt oder verwendet werden können, finden Sie im Abschnitt 7.  



6. DATENVERWENDUNG 

Der Endbenutzer stimmt zu, dass dbosoft Daten, die die im Rahmen der Produkt-Support-Services 

gesammelt werden nutzen kann. Diese Daten dürfen ausschließlich für Fehleranalysen und ohne 

ausdrückliche Zustimmung des Endbenutzers nicht für Marketingzwecke genutzt werden. 

 

7. MARKEN UND LIZENZBESTIMMUNGEN DRITTER 

SAP™ ist eine registrierte Marke der SAP SE 

 

Für Teile dieser Software gelten zusätzliche Lizenzen: 

• Teile dieser Softwaren setzen einen gültigen Softwarenutzungsvertrag mit der SAP SE voraus, 

insbesondere die im Abschnitt 2.2.2, Absatz 2 genannten Rechte nur Nutzung von 

Schnittstellen in den Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Überlassung und Pflege von 

Standard-Software (Stand: v.7-2014). 

 

7. ANWENDBARES RECHT/ GERICHTSSTAND 

Es wird die Anwendbarkeit des Rechts der Bundesrepublik Deutschland vereinbart.  

Für alle aus der Lizenzierungsvereinbarung und diesen EULA entstehenden Streitigkeiten gilt der Sitz 

des Anbieters in Hannover als ausschließlicher Gerichtsstand, soweit das Mitglied Unternehmer im 

Sinne des BGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist.  

 

8. ÄNDERUNG DER EULA / SCHLUSSBESTIMMUNG 

8.1 Änderungen 
Dbosoft behält sich vor, diese EULA jederzeit ohne Nennung von Gründen zu ändern.  

Die geänderten Bedingungen werden auf der dbosoft Website veröffentlicht und in 

Auftragsbestätigungen auf das Änderungsdatum hingewiesen. Sofern gesetzlich zulässig gelten die 

neuen Bedingungen mit Beginn Ihrer Gültigkeit auch für bestehende Lizenzierungsvereinbarung, 

sonst für zukünftige Lizenzierungsvereinbarung. 

 

8.2 Schlussbestimmung 
Sollten einzelne Bedingungen dieser EULA ganz oder teilweise unwirksam sein, so berührt das die 

Wirksamkeit der übrigen Bedingungen bzw. der übrigen Teile solcher Bedingungen nicht. 

 

Hannover, 30.06.2020 


